
 

 

 

 

 

 

 

Gesetzliche Grundlagen Schulärztlicher Dienst 

Grundlagen Volksschulverordnung 

§ 16.  1 Der schulärztliche Dienst des Kantons Zürich berät und unterstützt die Gemeinden 

und die Schulärztinnen und Schulärzte. Er erlässt nach Anhören der betroffenen Organisationen 

verbindliche Richtlinien. 

2 Die Schulärztinnen und Schulärzte arbeiten mit den Gemeinden, den Schulen sowie den 

Fachstellen in Fragen der Gesundheitsberatung, Gesundheitserziehung, Gesundheitsförderung und 

Prävention zusammen. 

3 Die Schulärztinnen und Schulärzte sind zusammen mit den Gemeinden für die Verhütung und 

Bekämpfung übertragbarer Krankheiten an Schulen zuständig. Sie sorgen für die notwendigen 

epidemiologischen Abklärungen und wirken bei der Durchführung von Massnahmen mit. 

4 Die Schulärztin oder der Schularzt untersucht auf Gesuch der Schule bei konkretem Verdacht 

auf Kindesmisshandlung Schülerinnen oder Schüler. Die Zustimmung der Eltern ist nicht nötig. 

§ 17.  1 Die Schülerinnen und Schüler werden auf der Kindergartenstufe, in der 5. Klasse der 

Primarstufe und auf der Sekundarstufe schulärztlich untersucht. Auf der Kindergartenstufe erfolgen 

die Untersuchungen in der Regel durch Privatärztinnen und Privatärzte. 

2 Die Gemeinden stellen die Durchführung der schulärztlichen Untersuchungen sicher. 

§ 17 a.  1 Bei den schulärztlichen Untersuchungen werden erhoben: 

a.  Grösse und Gewicht, 

b.  Seh- und Hörvermögen, 

c.  Impfstatus. 

2 Auf der Kindergartenstufe erfolgt zusätzlich eine Entwicklungsbeurteilung. 

3 In der 5. Klasse der Primarstufe und auf der Sekundarstufe kann die Untersuchung durch ein 

freiwilliges Gespräch ergänzt werden. Es bezweckt in erster Linie die Früherkennung gesundheitlicher 

Gefährdungen. 

§ 17 b.  1 Die Schulärztinnen und Schulärzte sowie die Privatärztinnen und Privatärzte erfassen 

die Ergebnisse der Untersuchungen gemäss § 17 a Abs. 1 in einer Untersuchungskarte, die der 

schulärztliche Dienst des Kantons Zürich zur Verfügung stellt. 

2 Sie informieren die Eltern über den Umfang und die Ergebnisseder Untersuchungen. Die Eltern 

informieren die Klassenlehrperson über Ergebnisse, die für die Schule und den Unterricht von 

Bedeutung sind. 

3 Die Schulärztinnen und Schulärzte sowie die Privatärztinnen und Privatärzte teilen der 

Gemeinde die Durchführung der Untersuchung mit. 

4 Die Schulärztinnen und Schulärzte sowie die Privatärztinnen und Privatärzte sind für die sichere 

Aufbewahrung der Untersuchungskarten zuständig. 

§ 17 c.  1 Auf der Kindergartenstufe erfolgt die Abrechnung gemäss der Verordnung des EDI 

vom 29. September 1995 über Leistungen in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung. 

2 Die Gemeinden tragen die Kosten für die Untersuchungen der Schulärztinnen und Schulärzte 
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auf der Primarstufe und auf der Sekundarstufe. 

3 Lassen die Eltern die Untersuchung auf der Primar- oder Sekundarstufe bei einer Privatärztin 

oder einem Privatarzt durchführen, tragen sie die Kosten. 

§ 18.  1 Die Schulärztinnen und Schulärzte beraten die Schülerinnen und Schüler und ihre 

Eltern in Impffragen. 

2 Die Schülerinnen und Schüler können sich durch die Schulärztin oder den Schularzt impfen 

lassen. 

3 Für die Schülerinnen und Schüler sind folgende Impfungen kostenlos: 

a.  Basisimpfungen gemäss dem Nationalen Impfplan des Bundesamtes für Gesundheit und der 

Eidgenössischen Kommission für Impffragen, 

b.  FSME-Impfung (Frühsommer-Meningoenzephalitis, Zeckenenzephalitis), 

c.  Impfungen gemäss § 6 der Vollzugsverordnung zur eidgenössischen Epidemiengesetzgebung 

vom 19. März 1975. 

4 Die Kosten für die Impfungen gemäss Abs. 3 werden über den Kanton mit den Krankenkassen 

abgerechnet. 

 

24.02.2016, Auskunft Schulärztlicher Dienst Volksschulamt Zürich:  

Bei Privatschüler/innen sind die Eltern für die Untersuchungen, Impfkontrollen etc. zuständig. Auch die 

Kosten gehen zu ihren Lasten. Die Gemeinde / Schule / Volksschule hat keinen Auftrag. 

 

 

Maur, 24. Februar 2016 / MS 


